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Tel.: 07053-8912  
Fax: 07053-1445  

Antrag auf Beurlaubung vom Schulunterricht  

Hiermit stelle(n) wir/ich den Antrag  

unsere(n)/meine(n) Tochter / Sohn ______________________________   Klasse ________  

in der Zeit vom ___________________ bis ___________________ vom Besuch des 

Unterrichts zu beurlauben.  

Grund:   

  

  

  

Bitte beachten Sie die Schulbesuchsverordnung auf Seite 2. 

Wir sind darüber informiert,  

- dass die Folgen der Unterrichtsversäumnisse nicht der Schule angelastet werden 

dürfen.  

- dass das Aufarbeiten des versäumten Unterrichtsstoffes nicht durch  

Fördermaßnahmen der Schule erfolgen kann, sondern selbst veranlasst werden muss.  

 

___________________                                     ________________________________________  
Ort , Datum            Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Entscheidung der Schule  

❑  Dem Antrag auf Beurlaubung vom Unterricht kann entsprochen werden.  

❑  Dem Antrag auf Beurlaubung vom Unterricht kann wegen der geltenden Vorschriften 

nicht stattgegeben werden.    

___________________                                     ________________________________________  
Ort, Datum            Klassenlehrer/in (bis zu 2 Tage)  
              Schulleitung / Schulstempel (mehr als 2 Tage)  

Hinweis: Falls Sie sich während der oben festgelegten Zeit der Befreiung vom Schulunterricht 

in ein anderes Land begeben, sollten Sie dieses Formular bei Ihren Reiseunterlagen mit sich 

führen.  

    
  

Schulstraße 65   
75385  Bad Teinach - Zavelstein   
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Auszug aus der Verordnung des Kultusministeriums über die Pflicht zur Teilnahme am 

Unterricht und an den sonstigen Schulveranstaltungen (Schulbesuchsverordnung)        

Ganze Verordnung:   

https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/jlr-SchulBesVBWrahmen/part/X  

§ 4 
Beurlaubung 

(1) Eine Beurlaubung vom Besuch der Schule ist lediglich in besonders begründeten Ausnahmefällen und nur 
auf rechtzeitigen schriftlichen Antrag möglich. Der Antrag ist vom Erziehungsberechtigten, bei volljährigen 
Schülern von diesen selbst zu stellen. 

(2) Als Beurlaubungsgründe werden anerkannt: 

1. Kirchliche Veranstaltungen nach Nr. I der Anlage. Die Bestimmung des § 4 Abs. 3 des Gesetzes über die 
Sonntage und Feiertage in der Fassung vom 28. November 1970 (GBl. 1971 S. 1), nach der Schüler an den 
kirchlichen Feiertagen ihres Bekenntnisses das Recht haben, zum Besuch des Gottesdienstes dem Unterricht 
fernzubleiben, bleibt unberührt. 

2.Gedenktage oder Veranstaltungen von Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaften nach Nr. II-VI der 
Anlage. Dem Antrag muß, soweit die Zugehörigkeit zu der Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft 
nicht auf andere Weise nachgewiesen ist, eine schriftliche Bestätigung beigefügt sein. 

(3) Als Beurlaubungsgründe können außerdem insbesondere anerkannt werden: 

1.Heilkuren oder Erholungsaufenthalte, die vom Staatlichen Gesundheitsamt oder vom Vertrauensarzt einer 
Krankenkasse veranlaßt oder befürwortet worden sind; 
 
2.Teilnahme am internationalen Schüleraustausch sowie an Sprachkursen im Ausland; 
 
3.Teilnahme an den von der Landeszentrale für politische Bildung durchgeführten zweitägigen Politischen 
Tagen für die Klassen 10 bis 13; 
 
4. Teilnahme an wissenschaftlichen oder künstlerischen Wettbewerben; 
 
5. die aktive Teilnahme an sportlichen Wettkämpfen und an Lehrgängen überregionaler oder regionaler 
Trainingszentren sowie an überregionalen Veranstaltungen von Musik- und Gesangvereinen, anerkannten 
Jugendverbänden und sozialen Diensten, soweit die Teilnahme vom jeweiligen Verband befürwortet wird; 

 
6. die Ausübung eines Ehrenamts bei Veranstaltungen von Sport-, Musik- und Gesangvereinen, anerkannten 
Jugendverbänden und sozialen Diensten, sofern dies vom jeweiligen Verband befürwortet wird; 

 
7. Teilnahme an Veranstaltungen der Arbeitskreise der Schüler (§ 69 Abs. 4 SchG), soweit es sich um 
Schulveranstaltungen handelt (§ 18 SMV-Verordnung), sowie an Sitzungen des Landesschulbeirats (§ 70 
SchG) und des Landesschülerbeirats (§ 69 Abs. 1 bis 3 SchG); 
 
8. die Vollendung des 18. Lebensjahres während des ersten Schulhalbjahres bei Berufsschulpflichtigen, die 
nicht in einem Berufsausbildungsverhältnis stehen oder eine Stufenausbildung fortsetzen für eine 
Beurlaubung für das zweite Schulhalbjahr (§ 78 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Abs. 2 Satz 1 SchG); 
 
9. wichtiger persönlicher Grund; als wichtiger persönlicher Grund gelten insbesondere Eheschließung der 
Geschwister, Hochzeitsjubiläen der Erziehungsberechtigten, Todesfall in der Familie, Wohnungswechsel, 
schwere Erkrankung von zur Hausgemeinschaft gehörenden Familienmitgliedern, sofern der Arzt bescheinigt, 
daß die Anwesenheit des Schülers zur vorläufigen Sicherung der Pflege erforderlich ist. 

https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/jlr-SchulBesVBWrahmen/part/X
https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/jlr-SchulBesVBWV4Anlage/format/xsl/part/G?oi=K9eYKC8W4s&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/jlr-SchulBesVBWV4Anlage/format/xsl/part/G?oi=K9eYKC8W4s&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/jlr-SchulGBW1983V13P69/format/xsl/part/S?oi=K9eYKC8W4s&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/jlr-SchulGBW1983V40P70/format/xsl/part/S?oi=K9eYKC8W4s&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/jlr-SchulGBW1983V40P70/format/xsl/part/S?oi=K9eYKC8W4s&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/jlr-SchulGBW1983V13P69/format/xsl/part/S?oi=K9eYKC8W4s&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/jlr-SchulGBW1983pP78/format/xsl/part/S?oi=K9eYKC8W4s&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D

